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Telefonkosten auch bei beruflicher 

Auswärtstätigkeit absetzbar 

Nr. 18 / 15.06.2010 

Nach einer Entscheidung des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 

02.09.2009 (Az.: 7 K 2/07) können Arbeitnehmer, die aus beruflichen 

Gründen mehr als eine Woche von Ihrem eigenen Hausstand abwesend 

sind, anstelle einer wöchentlichen Heimfahrt die Kosten für ein wöchentli-

ches Telefonat mit ihren Angehörigen als Werbungskosten abziehen. 

Bisher hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in seinen Urteilen vom 

18.03.1988 (VI R 90/84) und vom 08.11.1996 (VI R 48/96) die Gebühren 

für ein Ferngespräch bis zu einer Dauer von 15 Minuten als Werbungs-

kosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung bereits zugelassen. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte einem Marinesoldat Recht ge-

geben, der für mehrere Monate auf einer Fregatte eingesetzt war. Die 

Kosten für die wöchentlichen Telefonate mit seinen Angehörigen machte 

er in seiner Einkommensteuererklärung geltend. Das Finanzamt erkannte 

die Aufwendungen nicht an und führte aus, Telefonkosten seien nach der 

Rechtsprechung des BFH lediglich im Rahmen einer doppelten Haushalts-

führung als Werbungskosten abziehbar, im vorliegenden Fall gehe der 

Soldat dagegen einer Dienstreise (heutiger Begriff: Auswärtstätigkeit) 

nach. Aus diesem Grunde seien die Kosten nicht abziehbar. 

Erich Nöll, Geschäftsführer des BDL, empfiehlt allen Arbeitnehmern, die 

länger als eine Woche auf einer Dienstreise oder Einsatzstelle eingesetzt 

werden, die Nachweise (z. B. Einzelverbindungsnachweise) für ein Tele-

fonat mit den Angehörigen aufzubewahren und die entsprechenden 

Kosten (maximal für ein Gespräch von 15 Minuten pro Woche) in der Ein-

kommensteuererklärung geltend zu machen. 

Weitergehende Tipps hierzu geben die Lohnsteuerhilfevereine. Informati-

onen über nächstgelegene Beratungsstellen erhält man beim Bundes-

verband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. unter folgender Telefon-

Nummer 030 / 3010 8610 oder im Internet unter www.bdl-online.de unter 

der Rubrik Verzeichnis. 


